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Erhebungsstelle der Stadt 
Aalen ist eingerichtet.
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ZENSUS 2022

Auf dem Waldcampus  
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ein Studetenwohnheim. 
Seite 4

SPATENSTICH

Mittwoch, 24. November 2021 | Ausgabe Nr. 47

Amtsblatt der Stadt Aalen
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Simon Gegenheimer im 
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GOLDENES BUCH

Drei neue Geschäfte  
eröffnet – „Medical Center“  
für 2023 geplant. 
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www.facebook.com/
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IMMER INFORMIERT

A CAPPELLA-GRUPPE PRÄSENTIERT AM 16. DEZEMBER IN DER STADTHALLE AALEN IHR WEIHNACHTSPROGRAMM „SO THIS IS CHRISTMAS“ 

Magische Weihnachten mit „On Air“
In der Adventszeit sorgt die A Cappella-
Gruppe „On Air“ für weihnachtliche Stim-
mung im Kleinkunst-Treff. Am Donners-
tag, 16. Dezember, um 20 Uhr heißt es „So 
This Is Christmas“ in der Stadthalle Aalen.

Spätestens seit ihrem Sieg beim größten A 
Cappella-Festival der Welt in Moskau – „On 
Air“ gewann dort 2019 den A-Cappella-
Grand-Prix – ist es amtlich: Das Berliner 
Quintett zählt zur Weltspitze der Vokal-
künstler. Was die Band seit ihrer Gründung 
auf die Bühne zaubert, ist echtes Entertain-
ment auf höchstem Niveau. Es sind vor al-
lem die großartigen Stimmen, aber auch 
das Drumherum – eine gelungene Cho-
reographie und coole Lightshow, geniale 
Überraschungsmomente und eine Prise 
Humor.  

Für ihr Weihnachts-Programm „So This Is 
Christmas“ haben André Bachmann (Te-
nor), Kristofer Benn (Bass), Marta Helmin 
(Sopran), Jennifer Kothe (Sopran) und Pa-
trick Oliver (Beatbox, Bariton) ein paar der 
schönsten klassischen Weihnachtslieder 
(wie „Ave Maria“, „Es ist ein Ros‘ entsprun-
gen“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“) 
mit Pop-Klassikern (wie „Wonderful Christ-
mas Time“) und modernen X-Mas Songs 
(„Last Christmas“, „Driving Home For 
Christmas“) gemischt, neu arrangiert – ja, 
zum Teil sehr frei interpretiert oder in ein 
gänzlich neues Gewand gepackt - und so 
eine eigene bis eigenwillige Version der 
Songs geschaffen. Die zum Teil im Ur-
sprung klassischen Songs sind in ihrer neu-
en Version viel poppiger und kaum mehr 
klassisch – mitunter könnte man meinen, 
es handelt sich um einen gänzlich neuen 
Song. 

Die Auswahl der Titel erfolgt keineswegs 

willkürlich und hält die eine oder andere 
Überraschung parat. Gänsehautmomente 
und berührende Augenblicke verzaubern 
den Zuhörer, aber es geht auch ausgelassen 
und fröhlich zu. Der rote Faden ist der 
Wunsch aller Bandmitglieder, dem Publi-
kum einen unvergesslichen Abend zu be-
reiten, die Zuschauer in die musikalische 
Weihnachtswelt von „On Air“ zu entführen 
und einen der magischen Momente, die 
zwischen Publikum und Künstler entstehen 
können, heraufzubeschwören. 

Das wird beim Weihnachtsprogramm um-
so wichtiger, da der Fokus - passend zum 
Repertoire und der weihnachtlichen Atmo-
sphäre - verstärkt auf den einzelnen Stim-
men und Botschaften der Songs liegt. Das 
passiert mal auf ganz leichte Weise und 
dann wieder geht es sehr tief. „Die meisten 
Menschen wollen zu Weihnachten etwas 
Besonderes erleben. Etwas, was sie verän-
dert. In unseren Konzerten kommen sie 
vielleicht zum ersten Mal wirklich zur Ru-
he, sind ihren Gedanken überlassen und 

dem, was die Musik mit ihnen macht. Auf 
diese Art bei sich anzukommen, ist dann 
für viele dieser besondere Moment“, sagt 
Jennifer. 

INFO:

Karten für „On Air“ gibt es in der Tourist-In-
formation Aalen, Reichsstädter Straße 1,  
Telefon 07361 52-2359 oder unter www.re-
servix.de. Es gelten die aktuelle Corona-Ver-
ordnung sowie die Maskenpflicht.

FAMILIENMUSICAL IN DER STADTHALLE

„Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren

Am Sonntag, 19. Dezember, kommt Ronja Räubertochter als Familienmusical auf die Bühne der Stadthalle.� Foto: Alvise Prederi

Der vierte Advent ist Familientag: Am 
Sonntag, 19. Dezember, kommt Ronja Räu-
bertochter als Familienmusical auf die 
Bühne der Stadthalle. Um 17 Uhr ist Vor-
stellungsbeginn, Einlass ist ab 15.45 Uhr. 

Die Agon-Produktion erzählt die Geschich-
te vom Kindsein, vom Erwachsenwerden, 
vom Eine-Haltung-im-Leben-finden, wie 
es so schnell keine zweite gibt. Das Schau-

spiel nach der Erzählung von Astrid Lindg-
ren wird umrahmt von Livemusik von 
Christian Auer und tollen Räubergesängen.
In einer schlimmen Gewitternacht  wird 
Ronja in die herzlich-raue Welt jener Räu-
berbande geboren, die ihr Vater Mattis an-
führt. Ungezwungen und frei wächst sie 
heran und macht sich den zauberhaften, 
nicht ungefährlichen Wald rund um die 
Mattisburg zu Eigen. Und sie begegnet Birk, 

dem gleichaltrigen Sohn des Anführers der 
konkurrierenden Borka-Sippe. Beide sind 
geprägt durch die Feindschaft ihrer Eltern, 
entwickeln aber bald ein geschwisterliches 
Miteinander, das von Liebe, Respekt und 
Hilfsbereitschaft getragen wird. Letztlich 
zeigen sie mehr Klugheit als ihre Väter…
Ronja Räubertochter ist Astrid Lindgrens 
letztes großes Werk. Ihre ganze Lebenser-
fahrung und Wärme ist in diesem großarti-

gen Text verdichtet.

INFO: 

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-
Information Aalen, Tel: 07361 52-2359 oder 
unter www.reservix.de. 

Es gelten die aktuelle Corona-Verordnung 
sowie die Maskenpflicht.

„On Air“ präsentieren am 16. Dezember ihr Weihnachtsprogramm „So This Is Christmas“ in der Stadthalle Aalen.� Foto: Michael Petersohn

Ausgangsbeschränkungen 
und Zutrittsverbote für nicht- 
immunisierte Bürger*innen

Der Ostalbkreis ist Spitzenreiter bei den 
Corona-Neuinfektionen im Land. Die 
7-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb von 
zwei Wochen auf 702,2 erhöht, damit fast 
verdoppelt und liegt deutlich über dem 
Landesdurchschnitt. Das macht den  
Ostalbkreis zu einem Corona-Hotspot. 
Deshalb hat das Sozialministerium Ba-
den-Württemberg jetzt die Landkreisver-
waltung angewiesen, durch eine Allge-
meinverfügung weitgehende Beschränk- 
ungen für nicht Geimpfte und nicht Ge-
nesene anzuordnen.

Die Allgemeinverfügung ist unter  
www.ostalbkreis.de in der Rubrik „Öffent-
liche Bekanntmachungen“  im vollen 
Wortlaut und mit Begründung nachzule-
sen.

Im Einzelnen gelten ab 22. November 2021 
folgende Regeln:

1.	 Weitere, über die Alarmstufe hinausge-
hende 2G-Zugangsbeschränkungen: 
Der Zutritt zu folgenden Einrichtungen 
ist ausschließlich immunisierten Besu-
cherinnen und Besuchern bzw. Kundin-
nen und Kunden gestattet:

•	 Gastronomie, Vergnügungsstätten und 
ähnlichen Einrichtungen im Freien,

•	 Mensen, Cafeterien an Hochschulen und 
Akademien nach dem Akademiengesetz 
sowie Betriebskantinen im Sinne von § 
25 Absatz 1 des Gaststättengesetzes 
(GastG) für externe Personen im Freien, 
d.h. das Zutrittsverbot gilt für jede Ver-
sorgung mit Essens- und Getränkeaus-
gabe in einem Betrieb zum Verzehr in der 
Kantine an Ort und Stelle,

•	 Beherbergungsbetrieben und ähnlichen 
Einrichtungen mit Ausnahme von Ge-
schäftsreisenden,	

•	 Betriebe des Einzelhandels, Ladenge-
schäfte und Märkte, die ausschließlich 
dem Warenverkauf an Endverbraucher 
dienen; ausgenommen von dieser Zu-
trittsbeschränkung  sind Geschäfte und 
Märkte, die der Grundversorgung die-
nen. Zur Grundversorgung zählen:
•	 Lebensmitteleinzelhandel (einschließ-

lich Wochenmärkte, Getränkehandel, 
Direktvermarkter, Metzgereien, Kondi-
toreien, Tafeln),

•	 Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, 
Sanitätshäuser, Orthopädieschuh-
techniker, Hörgeräteakustiker, Optiker, 
Babyfachmärkte,

•	 Tankstellen, Reise- und Kundenzent-
ren des ÖPNV,

•	 Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf,
•	 Poststellen, Paketdienste, Banken und 

Sparkassen,
•	 Reinigung, Waschsalons,
•	 Bau- und Raiffeisenmärkte, Blumen-

geschäfte, Gärtnereien, Baumschulen, 
Gartenmärkte, Futtermittel- und Tier-
bedarfshandel

•	 	Betriebe von körpernahen Dienstleis-
tungen, ausgenommen ist der Zutritt zur 
Physio- und Ergotherapie, Geburtshilfe, 
Logopädie und Podologie sowie medizi-
nischen Fußpflege und zu ähnlichen ge-
sundheitsbezogenen Dienstleistungen,

Die Tagesordnungen zu den Sitzungen 
sind unter www.aalen.de zu finden.
Die Beschlüsse aus den Sitzungen 
sind im Internet unter 
www.aalen.de/beschluesse zu finden.

Sitzungen

GEMEINDERAT

Donnerstag, 25. November, 15 Uhr  

Festhalle Unterkochen, Otto-Rieger-

Platz 1, 73432 Aalen-Unterkochen

Fortsetzung auf Seite 2
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Meister für Veranstaltungstechnik (m/w/d)
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Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) gemäß § 7 KiTaG  
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Hochbau

Kennziffer: 6821/19

Aktuelle  
Stellenausschreibungen

Die kompletten Ausschreibungstexte sowie Näheres zur Stadt Aalen  
sind unter www.aalen.de/karriere zu finden.

Hier findet  
Karriere Stadt.

www.aalen.de

Bundesweiter Zensus 2022

2022 ist es wieder soweit: Bundesweit star-
tet der neue Zensus. Und auch bei der Stadt 
Aalen laufen die Vorbereitungen auf Hoch-
touren. Seit Ende Oktober ist die Zensus-
Erhebungsstelle eingerichtet und im Ku-
bus-Gebäude im Zentrum von Aalen 
angesiedelt. Um dem besonderen Daten-
schutz gerecht zu werden, ist die Erhe-
bungsstelle Zensus 2022 entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben abgeschottet wor-
den. Damit ist sie nicht nur räumlich, son-
dern auch organisatorisch und personell 
vom Rest der Verwaltung der Stadt Aalen 
getrennt. 

Zu den Aufgaben der Zensus-Erhebungs-
stelle gehört sowohl die Anwerbung,  
Schulung und Betreuung von Erhebungsbe-
auftragten als auch die Bildung von Erhe-
bungsbezirken. Nach Abschluss der Inter-
views durch die Erhebungsbeauftragten 
kümmert sich die Erhebungsstelle um die 
Kontrolle der Erhebungsunterlagen und 
Weiterleitung der Daten an das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg und nimmt 
Kontakt mit säumigen Auskunftspflichtigen 
auf. 

Als Leiterin der Erhebungsstelle wurde ab 
dem 1. November 2021 Paulina Sieg  
vom Ersten Bürgermeister Wolfgang 
Steidle verpflichtet. Die stellvertretende 
Leitung übernimmt Lisa Krejcir ab 1. Ja-
nuar 2022. 

WAS IST DER ZENSUS? 

Der Zensus, umgangssprachlich bekannt 
als Volkszählung, ist eine bundesweite Zäh-
lung sowohl der Bevölkerung als auch der 
Gebäude und Wohnungen. Die Zählung fin-
det alle zehn Jahre statt und wird durch die 
Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder durchgeführt. Ursprünglich war der 
Zensus für 2021 geplant gewesen. Wegen 
der Corona-Pandemie wurde er aber um ein 
Jahr verschoben. 

WELCHE ZIELE VERFOLGT DER ZENSUS? 

Viele Entscheidungen, die von Bund, Län-
dern und Kommunen, aber auch in der 
Wirtschaft zu treffen sind, beruhen auf Be-
völkerungs- und Wohnungszahlen. Diese 
Erhebungen ermöglichen eine zukunftsori-
entierte Gestaltung der Wirtschaft, des sozi-
alen Zusammenlebens als auch gesetzlicher 
Regelungen. 
Dabei spielen unterschiedliche Fragen eine 
Rolle, u. a.: Wie viele Menschen leben in 
Städten, Gemeinden, Landkreisen? Gibt es 
genügend Wohnraum für alle Bürger*innen? 
Sind ausreichend Schulen und Altenheime 
vorhanden? Auf welche Fortbewegungs-
mittel sind die Bürger*innen angewiesen? 
In welche Bereiche muss der Staat investie-
ren? 
Durch die Erhebung dieser Daten wird fest-
gestellt, wie die Menschen in Deutschland 
leben, wohnen und arbeiten. Dies ermög-
licht dem Staat, die richtigen Schritte zu un-
ternehmen, um das Leben der Bürger*innen 
zu verbessern.

WIE LÄUFT DER ZENSUS VOR ORT AB? 

In Landkreisen und kreisfreien Städten wer-
den kommunale Erhebungsstellen einge-
richtet. Diese koordinieren die Befragun-
gen, rekrutieren die Erhebungsbeauftragten 
und sind mit der Kontrolle der Erhebungs-
unterlagen betraut. 
Für die Erhebungen des registergestützten 
Zensus 2022 wird die bereits bestehenden 
Verwaltungsregister zurückgegriffen, so 
dass in erster Linie die Melderegister die Da-
ten an die Statistischen Ämter zur Verfü-
gung stellen. 
Es kommt jedoch immer wieder zu Unstim-
migkeiten in den Melderegistern. Um solche 
Fehler zu bereinigen, wird ab Mai 2022 ein 
Teil der Bevölkerung auf Stichprobenbasis 
zusätzlich befragt. Die Auswahl der zu be-
fragenden Haushalte erfolgt durch das Zu-
fallsprinzip und wird den Kommunen vor-

gegeben und von diesen dann auch 
durchgeführt. Für die ausgewählten Haus-
halte besteht eine gesetzliche Auskunfts-
verpflichtung. 
Weiter finden Befragungen in Wohnheimen 
(z.B. Studentenwohnheime) und Gemein-
schafts-unterkünften (z.B. Altenheime). In 
diesen Einrichtungen sind die Melderegis-
terdaten aufgrund hoher Fluktuation häufig 
ungenau. Auch hier können durch die Be-
fragung Unstimmigkeiten bereinigt wer-
den. 
Zusätzlich dazu findet die Gebäude- und 
Wohnungszählung statt, bei der bundesweit 
alle privaten Eigentümer von Wohnungen 
und Gebäuden mit Wohnraum befragt wer-
den, ebenso gewerblich tätige Mehrfachei-
gentümer und Verwalter. Weitere Informati-
onen zur Gebäude- und Wohnungszählung 
finden Sie unter https://www.zensus2022.
de/DE/Wer-wird-befragt/GWZ/_inhalt.ht-
ml.

Der Stadt Aalen ist es wichtig, auf den be-
sonderen Datenschutz beim Zensus hinzu-
weisen. „Es geht beim Zensus nicht darum, 
die individuellen Lebensverhältnisse der 
Auskunftspflichtigen zu ermitteln“, erklärt 
der Erste Bürgermeister Wolfgang Steidle. 
„Die Daten werden vom Bundesamt für Sta-
tistik nur anonymisiert ausgewertet. Ein 
Rückschluss auf einzelne Personen und 
Haushalte ist nicht möglich und auch intern 
werden die Daten nicht weitergegeben. Da-
her mein Appell an alle Auskunftspflichti-
gen: Helfen Sie mit, die Zukunft Aalens zu 
gestalten.“

INFO:

Stadt Aalen, Erhebungsstelle Zensus 2022
Dienstgebäude: Gmünder Str. 13
73430 Aalen, Email: zensus@aalen.de
https://www.aalen.de/zensus-2022.639.25.
htm, Telefon: 07361 52-2338
Persönliche Vorsprachen sind nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung möglich.

ERHEBUNGSSTELLE DER STADT AALEN IST EINGERICHTET 

Änderungen vorbehalten!*

* siehe aktueller Aushang im Schaukasten vor dem Rathaus

TAGESORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN  
SITZUNG DES GEMEINDERATS

1.	 Fragestunde für Einwohnerinnen und 
Einwohner

2.	 Haushaltsplan 2022 und mittelfristige Fi-
nanzplanung. hier: Einbringung des 
Haushaltsplanentwurfs

3.	 Neubesetzung von Gremien
4.	 Einrichtung eines Ortschaftsrats für Un-

terrombach-Hofherrnweiler
5.	 Einwohnerantrag „Schüler-Schutzpaket 

für Aalen“
6.	 Bebauungsplan „Wohnen am Tannen-

wäldle“ in den Planbereichen 04-01 und 
04-04 im Stadtbezirk Aalen-Kernstadt, 
Plan Nr. 04-04/3 sowie Satzung über ört-
liche Bauvorschriften für das Bebau-
ungsplangebiet 04-04/3

•	 Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 BauGB
7.	 Baubeschluss zum Aufbau einer smarten 

Fußwegebeleuchtung vom Baugebiet 
„Wohnen am Tannenwäldle“  bis zum 
Kombibad in Aalen

8.	 Erlass einer Vorkaufssatzung für das Ge-
biet „Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7“, Plan 
Nr. 34-01/1 in Aalen-Ebnat, Besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Satz 2 
BauGB

9.	 Erlass einer Vorkaufssatzung für das Ge-
biet „Hofherrnstraße / Wellandstraße“ in 
Aalen-Unterrombach, Besonderes Vor-
kaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Satz 2 BauGB

10.	Bestellung eines Erbbaurechts an dem 
Grundstück Flst. 817 (Bertha-von-Sutt-
ner-Weg) Gemarkung Aalen

11.	Überplanmäßige Ersatzbeschaffung ei-
nes Kommunalgeräteträgers für den 

Straßenwinterdienst
12.	Berichtigung der Niederschrift über die 

Sitzung des Gemeinderats vom 
22.07.2021 zum Tagesordnungspunkt 
„Gründung des Eigenbetriebs aalen.
kultur&event zum 01.01.2022“

13.	Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Aalen. hier: Betriebsausschuss für den 
Eigenbetrieb „aalen.kultur&event“

14.	Entgeltordnung aalen.kultur&event
15.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Ei-

genbetrieb Abwasserentsorgung für das 
Wirtschaftsjahr 2022

16.	Änderung der Satzung über die öffentli-
che Abwasserbeseitigung (Abwassersat-
zung); Abwassergebührenvorauskalku-
lation für das Jahr 2022

17.	Festsetzung der Besoldung des Oberbür-
germeisters und weitere Regelungen

18.	Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster 
Beschlüsse gem. § 35 Abs. 1 GemO

19.	Verschiedenes

Aalen, 17.11.2021

Brütting
Oberbürgermeister

Hinweis: Alle Räumlichkeiten sind barriere-
frei. Uns ist auch eine barrierefreie Kommu-
nikation wichtig. Bitte teilen Sie uns daher 
per E-Mail an ratsinformation@aalen.de bis 
zum Montag, 22. November 2021 mit, ob Sie 
einen Gebärdendolmetscher oder andere 
Hilfestellungen benötigen.

Am Donnerstag, 25. November 2021 um 15 Uhr findet in der Festhalle Unterkochen, Otto-
Rieger-Platz 1, 73432 Aalen-Unterkochen eine öffentliche Sitzung mit folgender Tagesord-
nung statt:

Gemeinderatsfraktion der CDU
Ist Aalen überbelichtet?
Ein Stadtrundgang schafft das Bewusst-
sein für die richtige Beleuchtung 
Licht ist für Menschen und Tiere grundsätz-
lich etwas Gutes und Nützliches – falsch 
angewendet wirkt sich Licht aber negativ 
auf die Gesundheit und die Artenvielfalt 
aus. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
wo es in Aalen „überbelichtet“ ist und wie 
Licht sinnvoll eingesetzt werden kann, in-
formierten sich CDU-Fraktionsvorsitzender 
Thomas Wagenblast und Stadträtin Regina 
Köder bei einem Stadtrundgang mit Licht-
Experte Günther Holzhofer über das Thema 
Lichtverschmutzung. 
Für Wagenblast ist klar: „Licht bringt immer 
auch Sichtbarkeit und Sicherheit, diese 
muss im Einklang mit dem Artenschutz ge-
bracht werden. Wir brauchen sichere Wege 

und keine dunklen Ecken, die zu Angsträu-
men werden.“ Günther Holzhofer definierte 
worum es bei der Lichtverschmutzung ge-
he: „Die Aufhellung des Nachthimmels 
durch künstliche Lichtquellen führt dazu, 
dass sich Insekten und Vögel schlechter ori-
entieren können.“ 
Problematisch sei vor allem Licht mit ho-
hem Blauanteil. „Eine Straßenlaterne sollte 
nur den Weg beleuchten, nicht die Büsche 
und auch nicht den Himmel“, erklärt Holz-
hofer. Zudem sei die Lichtquelle oft überdi-
mensioniert und grell. 
Thomas Wagenblast betont, dass die CDU-
Fraktion bei künftigen Projekten immer 
auch den Blick auf die Beleuchtung richten 
werde. „Bei Neubauten, Sanierungen und 
beim Austausch muss darauf geachtet 
werden, dass Licht vernünftig eingesetzt 
wird.“

AUS DEN GEMEINDERATSFRAKTIONEN

Die Beiträge dieser Rubrik werden inhaltlich von den Fraktionen des Aalener Gemeinde-
rats verantwortet.

•	 Sportausübung in Sportstätten im Freien, 
vgl. § 2 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO Sport 
des Kultusministeriums und des Sozial-
ministeriums (die Regelungen zu Sport-
wettkämpfen aus der CoronaVO Sport 
des Kultusministeriums und des Sozial-
ministeriums bleiben unberührt)

Für Schüler*innen sowie für Personen, die 
sich nicht impfen lassen können, gelten 
die vorstehenden Regelungen nicht, d.h. 
für diese Personengruppen reicht auch 
weiterhin das Vorliegen eines Schüleraus-
weises, wenn an regelmäßigen Testungen 
teilgenommen wird, oder ein negativer 
Schnelltest für den Zutritt zu Einrichtun-
gen aus.
2.	 Für  nicht-immunisierte  Bürger*innen 

gilt eine Ausgangsbeschränkung in der 
Zeit von 21 bis 5 Uhr, d.h. das Verlassen 
der Wohnung oder der sonstigen Unter-
kunft ist in dieser Zeit nur aus triftigen 
Gründen erlaubt; triftige Gründe sind 
insbesondere:

•	 	die Abwendung einer konkreten Gefahr 
für Leib, Leben und Eigentum,

•	 der Besuch von Veranstaltungen im Sin-
ne des § 10 Absatz 6 CoronaVO, d.h. eine 
Ausnahme von dem Verbot des Aufent-
halts außerhalb der Wohnung besteht für 
die Teilnahme an Veranstaltungen, die 
im öffentlichen Interesse liegen. Erfasst 
werden davon z. B. Veranstaltungen aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, der kommunalen Selbstver-

waltung (Sitzungen von Gremien, Ab-
stimmungen und Wahlen) und der 
Rechtspflege (Gerichtstermine, Aussa-
gen bei Staatsanwaltschaft bzw. Polizei),

•	 	Versammlungen im Sinne des § 12 Coro-
naVO (Zusammenkünfte, die der Wahr-
nehmung des Grundrechts auf Ver-
sammlungsfreiheit nach Artikel 8 des 
Grundgesetzes zu dienen bestimmt 
sind),

•	 Veranstaltungen zur Religionsausübung 
im Sinne des § 13 Absätze 1 und 2 Corona-
VO,

•	 der Besuch von Ehegatten, Lebenspart-
nern sowie Partnern einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft in deren 
Wohnung oder sonstigen Unterkunft,

•	 	die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, 
einschließlich der Teilnahme Ehrenamt-
licher an Einsätzen von Feuerwehr, Kata-
strophenschutz und Rettungsdienst,

•	 die Inanspruchnahme medizinischer, 
therapeutischer und veterinärmedizini-
scher Versorgungsleistungen,

•	 die Begleitung von unterstützungsbe-
dürftigen Personen und Minderjährigen, 
insbesondere die Wahrnehmung des 
Sorge- und Umgangsrechts im jeweili-
gen privaten Bereich,

•	 die Begleitung sterbender Personen,
•	 unaufschiebbare Handlungen zur Ver-

sorgung von Tieren,
•	 sonstige vergleichbar gewichtige Grün-

de.

Kurse in der Begegnungsstätte 

•	 Offenes Singen: Entfällt bis auf weiteres.
•	 Adventsbegegnungen „Zeit verschen-

ken“: Begegnung bei Kaffee und Zimt-
schnecken mit dem Team des Bürgerspi-
tals. 
Dienstag, 30. November, 15 bis 16.30 Uhr 
Anmeldung bis 2 Tage vor Veranstaltung.

•	 Café Kunterbunt “Licht in goldenen 
Schalen“: Wir gestalten vergoldete Gips-
schalen. Das Angebot richtet sich an alle 
Generationen. Mittwoch, 1. Dezember, 
14.30 bis 16.15 Uhr. Kosten: 3 Euro. An-
meldung bis 3 Tage vor Veranstaltung.

•	 Morgenkaffee „Wie riecht Advent?“ 
Donnerstag, 2. Dezember, 9 bis 11 Uhr. 
Kosten: 5,50 pro Frühstück. Anmeldung 
bis 3 Tage vor Veranstaltung 

•	 Anfänger-Gitarrenkurs mit Raimund 
Veil: Donnerstag, 9. Dezember, 8.45 bis 
9.30 Uhr. Kosten: 25 Euro für 10 Unter-
richtseinheiten. Teilnehmerzahl: max. 8 
Personen. Bitte eigene Gitarre mitbrin-
gen. Anmeldung möglich bis 3. Dezem-
ber.

INFO:
 
Es gelten die aktuellen Regelungen der Co-
rona-Verordnung. Begegnungsstätte Bür-
gerspital, Telefon 07361 52-2501, E-Mail  
buergerspital@aalen.de.

BEGEGNUNGSSTÄTTE Fortsetzung von Seite 1: Ausgangsbeschränkungen und Zutrittsverbote 
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OB FREDERICK BRÜTTING WÜRDIGT DIE LEISTUNG DES MOUNTAINBIKE-WELTMEISTERS

Simon Gegenheimer trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein
Die Teilnahme bei den diesjährigen Moun-
tainbike Sprint-Weltmeisterschaften war 
für den Aalener Simon Gegenheimer ein 
voller Erfolg. Im Finale setzte sich Gegen-
heimer auf der Zielgeraden im österreichi-
schen Graz gegen den Europameister Jero-
en Van Eck und den Schweden Anton 
Olstam durch und gewann die Goldme-
daille. „Aalen hat einen Weltmeister! Darauf 
sind wir sehr stolz“, gratulierte OB Fre-
derick Brütting dem Spitzensportler beim 
Empfang im Aalener Rathaus. In Pforz-
heim geboren, lebt Gegenheimer seit zehn 
Jahren auf der Ostalb und startet für das 
Aalener Mountainbike-Racingteam. 

 „Es war ein riesen Moment. Ich habe schon 
mehrere Medaillen gewonnen aber dieses 
Jahr wollte ich unbedingt den Titel“, sagte 
der 32-jährige Sportler. Nun sei er am Ziel 
seiner Träume angelangt.
Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der 
Stadt Aalen überreichte OB Brütting dem er-
folgreichen Mountainbiker neben einem 
ACA-Gutschein auch zwei „Aalener Spion-
le“. Die kalorienreichen Süßigkeiten würden 
mindestes für 1000 bis 1500 Höhenmeter 
reichen, scherzte der OB und wünschte Ge-
genheimer alles Gute für zukünftige Wett-
kämpfe und weiterhin viel Erfolg.
Zum Abschluss präsentierte Gegenheimer 
sein Siegertrikot in Regenbogenfarben, das 
nur der amtierende Weltmeister tragen darf.  
„Wir wollen noch nicht alles verraten, aber 
wir haben noch was vor in den nächsten 
Monaten“, kündigte OB Brütting an. Gegen-
heimer und sein Team wollten dazu beitra-
gen, die lokale Moutainbike-Szene weiter zu 
entwickeln. 

Simon Gegenheimer (li.) beim Eintrag ins Goldene Buch der Aalen. Oberbürgermeister Frederick Brütting beglückwünschte den Spitzensportler  

zu seinem Erfolg.� Foto: Stadt Aalen

TEST-STATION FÜR CORNA-SCHNELL-
TESTUNGEN BLEIBT GEÖFFNET

Ende der Saison 2021 im  
Tiefen Stollen

Die Saison 2021 im Besucherbergwerk Tie-
fer Stollen ist beendet und auch der Thera-
piebetrieb wurde zum 14. November für 
dieses Jahr eingestellt. Das Test-Center für 
Antigenschnelltests am Besucherbergwerk 
bleibt weiterhin geöffnet. 

Sowohl die Saison 2021 im Besucherberg-
werk Tiefer Stollen als auch der Atemweg-
stherapiebetrieb wurden in diesem Jahr von 
der Pandemie beeinträchtigt. Besuche und 
Therapien waren nur unter Auflagen mög-
lich. Auch der Weihnachtsmarkt muss coro-
nabedingt erneut abgesagt werden. 

Dennoch blickt das Team des Besucher-
bergwerks auf eine – trotz der außerge-
wöhnlichen Situation und der damit ver-
bundenen Einschränkungen – erfolgreiche 
Saison zurück und bedankt sich bei allen 
Besucher*innen für ihr Interesse an der Ar-
beit unter Tage sowie an den Atemwegsthe-
rapie-Angeboten.

CORONA TEST-STATION BLEIBT  
GEÖFFNET

Die Test-Station für Antigen-Schnelltest am 
Besucherbergwerk bleibt bis auf weiteres 
geöffnet. 

In der Zeit von Dienstag bis einschließlich 
Sonntag von 9.30 bis 15.30 Uhr sind Testun-
gen auf das Corona-Virus möglich.  Mon-
tags bleibt die Test-Station geschlossen.

Literatur-Treff im Dezember
In der Reihe „Literatur-Treff“ der Stadtbib-
liothek Aalen stellt im Dezember Rosemarie 
Wilhelm Anne Webers preisgekröntes Buch 
„Annette, ein Heldinnenepos“ vor. 

„Annette, ein Heldinnenepos“ erzählt die Le-
bensgeschichte von Anne Beaumanoir, ei-
ner französischen Widerstandskämpferin, 
zunächst als junge Frau in der Résistance, 
später als Kämpferin im Unabhängigkeits-
krieg in Algerien. Das Buch handelt von Mut, 
politischem Widerstand und den Fragen 
„Wie weit darf man gehen?“, „Was kann man 
erreichen?“, „Wieviel ist man bereit, auch an 
persönlichem Glück zu opfern?“

Die Geschichte wird in einer wunderbaren 
Sprache so erzählt, dass es dem Leser/der Le-
serin möglich ist, der Heldin großes Mitge-

fühl entgegenzubringen, ohne sie zu verklä-
ren. 

Am Dienstag, 7. Dezember, um 17 Uhr wird 
Rosemarie Wilhelm das 2020 mit dem Deut-
schen Buchpreis ausgezeichnete Epos über 
eine heldenhafte Frau in der Stadtbibliothek 
im Torhaus vorstellen. 

INFO:

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist für 
diese Veranstaltung eine vorherige telefo-
nische Anmeldung unter 07361 52-2583 er-
forderlich. Es gelten die am Veranstaltungs-
tag gültigen Corona-Regeln gemäß 
Stufenregelung der CoronaVO Baden-
Württemberg. 

TAGESORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN  
SITZUNG DES GEMEINDERATS

Straßenwinterdienst
12.	Berichtigung der Niederschrift über die 

Sitzung des Gemeinderats vom 
22.07.2021 zum Tagesordnungspunkt 
„Gründung des Eigenbetriebs aalen.
kultur&event zum 01.01.2022“

13.	Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Aalen. hier: Betriebsausschuss für den 
Eigenbetrieb „aalen.kultur&event“

14.	Entgeltordnung aalen.kultur&event
15.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Ei-

genbetrieb Abwasserentsorgung für das 
Wirtschaftsjahr 2022

16.	Änderung der Satzung über die öffentli-
che Abwasserbeseitigung (Abwassersat-
zung); Abwassergebührenvorauskalku-
lation für das Jahr 2022

17.	Festsetzung der Besoldung des Oberbür-
germeisters und weitere Regelungen

18.	Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster 
Beschlüsse gem. § 35 Abs. 1 GemO

19.	Verschiedenes

Aalen, 17.11.2021

Brütting
Oberbürgermeister

Hinweis: Alle Räumlichkeiten sind barriere-
frei. Uns ist auch eine barrierefreie Kommu-
nikation wichtig. Bitte teilen Sie uns daher 
per E-Mail an ratsinformation@aalen.de bis 
zum Montag, 22. November 2021 mit, ob Sie 
einen Gebärdendolmetscher oder andere 
Hilfestellungen benötigen.

Am Donnerstag, 25. November 2021 um 15 Uhr findet in der Festhalle Unterkochen, Otto-
Rieger-Platz 1, 73432 Aalen-Unterkochen eine öffentliche Sitzung mit folgender Tagesord-
nung statt:

AB 2023 IST ZUSÄTZLICH EIN „MEDICAL CENTER“ IM KUBUS GEPLANT

Drei neue Geschäfte im Kubus eröffnet 
Im Kubus wurden am Donnerstag, 11. No-
vember, drei neue Geschäfte offiziell eröff-
net.  Ab 2023 soll zudem ein „Medical Cen-
ter“ mit mehreren Ärzten und Therapeuten 
im hinteren Teil des Kubus entstehen.

Im Kubus am oberen Marktplatz gibt es 
drei neue Geschäfte, welche am 11. No-
vember offiziell eröffnet wurden. Oberbür-
germeister Frederick Brütting sprach von 
einem „Aufbruchsignal für die ganze In-
nenstadt“ und lobte das Konzept der neuen 
Geschäfte.

„Dunz – Spiel- und Schreibwaren“ ist ab so-
fort im Obergeschoss zu finden. Das Ge-
schäft mit dem Fokus auf Spiel- und 
Schreibwaren bietet außerdem Geschenk-
artikel, hochwertige Lederwaren und vor al-
lem Schulranzen an und schließt somit die 
Lücken, die der Spielzeug Wanner und der 
kürzlich geschlossene SchwäPo-Shop hin-
terlassen haben. Der aktuelle Auftritt als ei-
ne Art Pop-Up Store auf 250 Quadratmetern 
soll Anfang 2022 auf insgesamt 500 Quad-
ratmeter Fläche vergrößert werden. Ab 
Frühjahr 2022 soll das Sortiment des „Vedes“ 
Spiel- und Schreibwarengeschäfts dann 
komplett ausgebaut sein. 

Im Erdgeschoss hat im ehemaligen 
„Unverpackt“-Laden  der erste Koala-Store 
Süddeutschlands eröffnet. Das Franchise-
Konzept bietet handgearbeitete Produkte 
auf Basis von Cannabidiol (CBD) und Hanf 
an. Das Sortiment reicht von Kaffee über 
Tierfutter und E-Liquids bis hin zu Kosme-
tikartikeln und Aromaölen. 

„Regional & Fair“ im Erdgeschoss wurde ur-
sprünglich für den Online-Vertrieb von re-
gional produzierten Produkten ins Leben 
gerufen. Da die beiden Gründer Simon Wes-
selsky und Lukas Niklas außerdem den 
Wunsch hatten, das Onlinegeschäft um ei-
nen stationären Verkauf zu erweitern, be-
warben sie sich mit ihrem Konzept beim 
Gründer-Wettbewerb Ostwürttemberg – 
und überzeugten damit die Jury. Der Ge-
winn: Ein mietfreies Ladengeschäft im Erd-
geschoss des Kubus, ohne Nebenkosten 
und andere Gebühren für sechs Monate. 

Hierfür siedelte der bisher dort ansässige 
Secondhand- und Vintageshop „Zweite Lie-
be“ ins Obergeschoss um. 

Beim Rundgang mit Oberbürgermeister 
Frederick Brütting anlässlich der Eröffnun-
gen stellte Matthias Bieber vom Kubus-Be-
treiber „Turi“ gemeinsam mit Architekt 
Bernd-Claas Gesterkamp zudem die Idee 
für ein „Medical-Center“ im hinteren Ge-
bäudeteil des Kubus vor. Ab 2023 sollen auf 
1000 Quadratmetern mehrere Arzt- und 
Therapeutenpraxen entstehen. Aktuell sei-

en bereits konkrete Verhandlungen am Lau-
fen, bei denen es um eine Arztpraxis mit 
drei bis vier Ärzten geht. Die übrigen 400 
Quadratmeter stehen dann für weitere Pra-
xen zur Verfügung.  Oberbürgermeister Fre-
derick Brütting lobte die konzeptionelle 
Neuausrichtung und empfahl, die Kreisärz-
teschaft mit ins Boot zu holen. 

Die Mischung aus Handel und medizini-
scher Versorgung soll zur Erhaltung und 
Stärkung der innerstädtischen Frequenz 
beitragen.

Oberbürgermeister Frederick Brütting (re.) und Matthias Bieber vom Kubus-Betreiber Turi (2. v. re.) im Gespräch mit den Mitarbeiter*innen  

des neuen Spiel- und Schreibwarengeschäfts „Dunz“ im Kubus.� Foto: Stadt Aalen

STADTBIBLIOTHEK

AALEN ENTDECKEN

Nachtwächterrundgang

„Rundgang mit dem Nachtwächter durch 
das weihnachtliche Aalen“
Samstag, 27. November, 18 Uhr
Start: Tourist-Information
Kosten: Erwachsene 5 Euro*, Kinder (6 bis 16 
Jahre) 2,50 Euro 
Kinder dürfen gerne Laternen mitbringen.

*  für Inhaber der Spionkarte kostenfrei

INFO:

Anmeldung erforderlich bei der Tourist- 
Information, Reichsstädter Straße 1, 73430 
Aalen, Telefon 07361 52-2358 oder 
tourist-info@aalen.de.

Es gelten für diese Führung die 2G-Regeln 
und die Maskenpflicht, wenn der Abstand 
von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 
kann. Die Kontaktdaten werden erfasst.  

WOHNUNGSBAU AALEN

Service-Point geschlossen

Angesichts der aktuellen Entwicklungen 
und der von Bund und Land veranlassten 
Maßnahmen zur Eindämmung des Infekti-
onsgeschehens bleibt der Service Point für 
den Publikumsverkehr bis auf weiteres ge-
schlossen.

INFO:

In dringenden Angelegenheiten ist die 
Wohnungsbau telefonisch unter Telefon 
07361 9575-0 oder per E-Mail unter 
info@wohnungsbau-aalen.de erreichbar.

•	Ox & Esel – Eine Art Krippenspiel
Sonntag, 28. November | 15 Uhr | KubAA
Sonntag, 5. Dezember | 15 Uhr | KubAA

•	Warte nicht auf den Marlboro-Mann 
Freitag, 26. November | 20 Uhr

•	Warte nicht auf den Marlboro-Mann
Samstag, 27. November | 20 Uhr
Freitag, 3. Dezember | 20 Uhr
Samstag, 4. Dezember | 20 Uhr
Altes Rathaus

•	Mach ich gleich | Ein Aber-Abend aus 
dem Reich des täglichen Lebens | Gast-
spiel
Freitag, 26. November | 20 Uhr | KubAA

•	9. Literaturtipp – Beste Bücher 2021
Sonntag, 28. November | 17 Uhr
KubAA

INFO:

Weitere Informationen unter 
www.theateraalen.de | Theaterkasse: 
kasse@theateraalen.de oder 07361 522-600

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Be-
stimmungen, die stets aktuell unter  
www.theateraalen.de eingesehen werden 
können.

THEATER DER STADT AALEN

Vom 22. bis 28. November erstrahlt das Aa-
lener Rathaus in orange. Die Stadt Aalen 
setzt damit im Rahmen der „Orange Days“ 
ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen.

Jede dritte Frau in Deutschland erlebt kör-
perliche oder sexualisierte Gewalt. Jeden 
Tag versucht ein Mann, eine Frau zu töten. 
Alle drei Tage geschieht ein Femizid.
Um auf die Benachteiligung von Frauen 
und geschlechtsspezifische Formen von 
Gewalt aufmerksam zu machen, lassen 
Frauenschutzorganisationen, Institutionen 
und öffentliche Einrichtungen jedes Jahr 
vom 24. November  bis zum 10. Dezember 
Gebäude in ihren Städten orange leuchten. 
Die Dauer von 16 Tagen ist dabei kein Zufall: 
Die „Orange Days“ enden am 10. Dezember, 
dem Internationalen Tag der Menschen-
rechte. Auch die Stadt Aalen macht bei den

 „Orange Days“ mit und bringt von 22. bis 28. 
November das Rathaus täglich bis 22 Uhr 
und ab 6 Uhr morgens in orange zum Strah-
len. Zudem sind zeitgleich im Rahmen des 
25. November, dem Internationalen Tag ge-
gen Gewalt an Frauen und Mädchen, tradi-
tionell die Flaggen von „Terres des femmes“ 
vor dem Rathaus zu sehen.
Oberbürgermeister Frederick Brütting un-
terzeichnete am 22. November für die Stadt 
Aalen die gemeinsame Erklärung „Gemein-
sam gegen Sexismus und sexuelle Belästi-
gung“. Diese Erklärung ist ein Baustein der 
bundesweiten Initiative „Stärker als Gewalt“. 
Mit der gemeinsamen Erklärung bekennen 
sich die Unterzeichnenden dazu, die Be-
kämpfung von Sexismus als Aufgabe aller 
gesellschaftlichen Kräfte anzuerkennen 
und Sexismus sowie sexualisierte Gewalt in 
all ihren Erscheinungsformen zu verhin-
dern und zu beenden.

INTERNATIONALER TAG GEGEN GEWALT AN FRAUEN UND MÄDCHEN

„Orange Days“ in Aalen
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Am neuen Waldcampus, dem Bindeglied 
zwischen den Hochschulstandorten Bur-
ren und Beethovenstraße, ist aktuell der 
Rohbau für das neue Fakultätsgebäude für 
Wirtschaftswissenschaften im Entstehen. 
Nun konnte auch der Spatenstich für den 
Neubau eines Studierendenwohnheims 
mit Kinderbetreuungsstätte gefeiert wer-
den. Bauherrin ist die gemeinnützige Stif-
tung Jugendwerk, die 1969 von der Stadt 
Aalen und der städtischen Wohnungsbau 
gegründet wurde. Auf rund 16, 2 Millionen 
Euro beläuft sich das Investitionsvolumen. 
Oberbürgermeister Frederick Brütting be-
dankte sich für die „mutige“ Entscheidung 
bei den Vorständen der Stiftung, aber auch 
stellvertretend bei Landtagsabgeordneten 
Winfried Mack sowie Robert Luigart und 
Sabine Deeg von Vermögen und Bau des 
Landes. Das 4.461 m2 große Baugrund-

stück ist im Besitz des Landes und wird für 
die Dauer von 99 Jahren in Erbpacht zur 
Nutzung überlassen.
 
An zentraler Stelle, in unmittelbarer Nähe 
zur Hochschule, entstehen 110 Wohnein-
heiten sowie eine fünfgruppige Kita in 
städtischer Trägerschaft. Eine komplette 
„Bildungsbiografie“ von der Kita bis zur Pro-
motion sei an diesem Ort zu erleben, sagte 
Brütting und hob die kurzen Wege für die 
Studierenden hervor, so dass auf das Auto 
verzichtet werden könne. „Geben Sie Gas“, 
schloss er mit dem Hinweis, auf die in Aa-
len stark nachgefragten Kita- und Wohn-
heimplätze.

„Dies ist wohl mein letzter Spatenstich“, sag-
te Robert Ihl, der Ende Jahres in den Ruhe-
stand tritt und als Geschäftsführer der städ-

tischen Wohnungsbau und Vorstand des 
Jugendwerks ausscheidet. Er freute sich, 
dass das Jugendwerk bald 531 Zimmer für 
Studierende bereitstellen könne, fast alle 
„sehr kompakt“ rund um die Hochschule 
und zentral gelegen. Mit den Mietpreisen lie-
ge man deutlich unter dem Niveau privater 
Vermieter und orientiere sich am Level des 
Studierendenwerks Baden-Württemberg.

Architekt Dieter Broghammer erinnerte da-
ran, dass bereits beim städtebaulichen 
Wettbewerb, den sein Büro gewonnen ha-
be, die Idee des studentischen Wohnens 
aufgenommen worden sei. Das Wohnheim 
mit Kita im Erdgeschoss orientiert sich in 
der Gestaltung der Fassade an den umlie-
genden Gebäuden. Die bestehende Hang-
situation habe man sehr gut aufgenom-
men, so dass die Kita im Erdgeschoss des 

Wohnheims helle und freundliche Räum-
lichkeiten bekomme. 

Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schnei-
der gab „lautstark seine Freunde zum Aus-
druck“ für diesen „hervorragenden Baustein 
für die weitere Entwicklung der Hochschu-
le“. Er bedankte sich bei Stadt und Jugend-
werk für die „extrem schnelle Lösung mit 
dem „Platzhirsch“ Jugendwerk. Die Stiftung 
war nach der Absage des Studierenden-
werks als Investorin eingesprungen.

Winfried Mack betonte, dass insgesamt an 
der Hochschule rund 50 Millionen Euro in-
vestiert werden, davon 25 Millionen für den 
Bau des Falkultätsgebäudes durch das Land. 
Dazu kämen noch die Investitionen für die 
Forschungsgebäude, die Mensa und des 
Jugendwerks.

Spatenstich für Kita und Studentenwohnheim  
am Waldcampus

Auf dem Waldcampus entstehen bis Herbst 2023 eine fünfgruppige Kita und ein Studentenwohnheim mit 110 Zimmern.� Foto: Stadt Aalen

FÜNFGRUPPIGE KITA UND 110 WOHNEINHEITEN ENTSTEHEN BIS HERBST 2023 AN DER ROMBACHER STRASSE

VERKAUFSSTÄNDE MIT REINEM WARENANGEBOT BLEIBEN GEÖFFNET

Kein Ausschank und Verzehran-
gebot auf dem Weihnachtsmarkt

Bringsammlung

Waldhausen: Musikverein Waldhausen
Samstag, 27. November 2021 | 9 bis 12 Uhr | 
Grüncontainerstandplatz Hochmeister-
straße.

Straßensammlung

Hofen: Katholische Kirchengemeinde  
Hofen
Samstag, 27. November 2021 

ALTPAPIERSAMMLUNGEN

BETREUUNG FÜR KINDER AB ZWEI 
JAHREN

Plätze frei im Miniclub  
Peter & Paul

Es gibt noch freie Plätze im Miniclub der 
FBS im Stadtteil Heide. Mittwochs und frei-
tags werden Kinder ab zwei Jahren in einer 
kleinen Gruppe ohne ihre Eltern betreut. 
Die Betreuungszeit ist von 9 bis 11.30 Uhr. 

INFO:

Informationen sind unter Telefon 07361 
555146 oder unter E-Mail info@fbs-aalen.de 
erhältlich.

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustan-
des und der damit verbundenen Gefahren 
für die Verkehrsteilnehmer muss ein etwa 
200 Meter langer Streckenabschnitt der 
K3325 vom Ortsende Wasseralfingen in 
Richtung Affalterried dringend saniert wer-
den. Dazu ist eine Vollsperrung dieses Be-

reiches für den Zeitraum vom 1. bis 17. De-
zember unumgänglich, in dem die 
Instandsetzung der Fahrbahn und die be-
gleitenden Arbeiten durchgeführt werden. 
Trotz vieler anderer Baustellen im Stadtbe-
reich werden die Arbeiten in Absprache mit 
der Stadt Aalen noch im Jahr 2021 durchge-

führt, da aufgrund des Zustandes der Straße 
akuter Handlungsbedarf besteht und durch 
winterliche Witterungseinflüsse noch grö-
ßere Schäden entstehen würden.
 
Die Umleitung der K 3325 erfolgt in beiden 
Fahrtrichtungen unter anderem über die 

Straße „ Am Schimmelberg“. In diesem Be-
reich muss deshalb ein beidseitiges Halte-
verbot eingerichtet werden.
Die Verkehrsteilnehmer und Anwohner 
werden hierfür um Verständnis gebeten. Es 
wird empfohlen den Baustellenbereich 
weiträumig zu umfahren. 

Schüler*innen gestalten Gedenkfeier  
zum Volkstrauertag

FEIERSTUNDE AM THEODOR-HEUSS-GYMNASIUM MIT OB BRÜTTING

ANZEIGE

BERUFLICHES SCHULZENTRUM AALEN

Informationsabende zu 
Abschluss und Ausbildung

Ob Abitur, Fachhochschulreife, mittlere 
Reife oder eine Ausbildung im Bereich In-
formationstechnik, als Erzieher*in oder in 
der Land- und Forstwirtschaft – Die drei be-
ruflichen Schulen in Aalen bieten attraktive 
Wege, diese Ziele zu erreichen. Dazu finden 
Informationsabende an den Schulen statt, 
zu denen Interessente herzlich eingeladen 
sind.

•	 Justus-von Liebig Schule Aalen:	  
Dienstag, 30. November | 19 Uhr	

•	 Kaufmännische Schule Aalen:  
Mittwoch, 1. Dezember | 19 Uhr

•	 Technische Schule Aalen:  
Donnerstag, 2. Dezember | 19 Uhr

INFO:

Weitergehende Informationen sowie Hin-
weise zu den aktuell geltenden Corona-Re-
gelungen sind auf den Homepages zu fin-
den: www.jvl-aalen.de, www.ks-aalen.de, 
www.ts-aalen.de.

BAUMASSNAHME DER STADTWERKE AALEN GMBH

Fahrbahninstandsetzung K 3325 Affalterried – Wasseralfingen

95. FNP-Änderung im Bereich „Hasenweide-Süd“  
in der Gemeinde Essingen
Flächennutzungsplan / Öffentliche Auslegung

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 
BauGB des Entwurfs zur Änderung des 
Flächennutzungsplans (FNP) im Bereich 
„Hasenweide-Süd“ in der Gemeinde Es-
singen, 95. FNP-Änderung vom 16. Sep-
tember 2021 (gefertigt vom Stadtpla-
nungsamt Aalen) und Begründung vom 
16. September 2021 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwal-
tungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den 
Gemeinden Essingen und Hüttlingen hat in 
seiner Sitzung am 29. Oktober 2021 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplanänderung 
im Bereich „Hasenweide-Süd“ in der Ge-
meinde Essingen (95. FNP-Änderung) so-
wie die Begründung zur 95. FNP-Änderung 
gebilligt und seine öffentliche Auslegung 
beschlossen.

Der Entwurf zur 95. FNP-Änderung im Be-

ERÖFFNUNG DES WUNSCHBAUMES

Wunsch.Engel@Aalen

Die Eröffnung des Wunschbaumes findet 
am Samstag, 27. November, von 9 bis 13 Uhr 
im Foyer des Rathauses Aalen statt. 

Die Wunsch.Engel@Aalen Aktion findet in 
diesem Jahr zum dritten Mal statt. Bereits 
Ende Oktober halfen fleißige ehrenamtliche 
Engelchen beim Ausfüllen der Wunschzet-
tel. Insgesamt warten 491 Wünsche darauf, 
erfüllt zu werden. Es wurden 235 Kinder-
wünsche und 256 Wünsche von Erwachse-
nen ausgefüllt, sofern sie einen Tafelladen-
ausweis oder die Spionkarte plus einen 
Nachweis über den Bezug von Hilfe zum 
Lebensunterhalt und Grundsicherung nach 
SGB II und SGB XII oder dem Asylbewerber-
leistungsgesetz vorzeigen konnten. 
Aalener*innen haben nun die Chance, 
Wunschengel zu werden, indem sie einen 
Wunsch auswählen und diesen erfüllen.
Das Pflücken der Wünsche  ist ab 27. No-
vember bis 10. Dezember möglich. Auch am 
Samstag, 4. Dezember, ist der Wunschbaum 
von 9 bis 13 Uhr geöffnet.
Die Geschenke können bis spätestens 10. 
Dezember, 12 Uhr im Rathaus beim 
Wunschbaum abgegeben werden. 

Die Aktion Wunsch.Engel@Aalen eignet 
sich auch sehr gut für Schulklassen, Beleg-
schaften und Firmen, die an Weihnachten 
gezielt helfen möchten.

INFO:

Bei Fragen steht Sandra Maier vom Amt für 
Soziales, Jugend und Familie der Stadt Aa-
len, Telefon 07361 52-1855 oder E-Mail: 
wunsch.engel@aalen.de gerne zur Verfü-
gung.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wei-
sen wir ausdrücklich darauf hin, dass die 
allgemeinen Corona-Regeln zu beachten 
sind:
•	 	Abstandsregelungen 
•	 	Maskenpflicht
•	 	Händedesinfektion

Der Ostalbkreis weist seit Sonntag landes-
weit die höchste 7-Tage-Inzidenz aus und 
gilt somit als Corona-Hotspot. Die Stadt 
Aalen und der ACA-Innenstadtverein ha-
ben angesichts dieser Entwicklung ent-
schieden: der Weihnachtsmarkt auf dem 
Spritzenhausplatz wird nicht stattfinden. 

„Wir können es nicht verantworten, ange-
sichts des Infektionsgeschehens einen 
Weihnachtsmarkt zu veranstalten“, begrün-
dete Oberbürgermeister Brütting die Ent-
scheidung. „Wir müssen unseren Beitrag 
leisten, damit die vierte Welle gebrochen 
wird“.

Deshalb habe man sich schweren Herzens 
dazu entschieden, nach 2020 auch in die-
sem Jahr auf eine Ausrichtung des Weih-
nachtsmarktes, wie in Vor-Corona-Zeiten 
üblich, zu verzichten. Zumal das Landrat-
samt am Sonntag mit einer Allgemeinverfü-
gung und weiteren Zutrittsverbote und 
Ausgangsbeschränkungen für Nichtge-
impfte auf die stark gestiegenen Inzidenzen 
im Ostalbkreis reagiert hat.

VERKAUFSSTÄNDE MIT WARENANGE-

BOT BLEIBEN GEÖFFNET

Die bereits aufgebaute weihnachtliche De-
ko und die Beleuchtung sollen bis auf Wei-
teres stehen bleiben dürfen, um doch noch 
für etwas weihnachtliche Stimmung zu 

sorgen, versichert Citymanager Reinhard 
Skusa. 

Er und sein Team vom ACA-Innenstadtver-
ein hatten nach der Absage des privaten 
Veranstalters Georg Löwenthal einen Weih-
nachtsmarkt in eigener Regie auf die Beine 
gestellt. Zutritt zu den Verzehr- und Geträn-
keständen wäre nur geimpfte oder genese-
ne Besucher*innen gestattet gewesen. 

„Das ist schade für die Standbetreiber, die 
uns kurzfristig ihre Unterstützung zugesagt 
haben und denen wir jetzt absagen müs-
sen“, sagt Reinhard Skusa. Aber auch er be-
tont, dass angesichts der aktuellen Lage al-
les getan werden müsse, um Kontakte 
möglichst zu reduzieren. Die Verkaufsstän-
de mit weihnachtlichem Warenangebot 
werden analog zu den umliegenden Ge-
schäften Montag bis Samstag geöffnet ha-
ben, so Skusa. Er geht von einer täglichen 
Öffnungszeit von 11 bis 18 Uhr aus. „Die Si-
cherheit unserer Kunden und der Mitarbei-
ter geht vor“, sagt auch Josef Funk ACA-Vor-
sitzender und betont, dass in den Aalener 
Geschäften die Corona-Auflagen eingehal-
ten werden und so im Advent ein sicheres 
Einkaufen möglich sei.

INFO:

Über aktuelle Änderungen informiert die 
Stadt Aalen unter www.aalen.de
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Spatenstich für Kita und Studentenwohnheim  
am Waldcampus

Auf dem Waldcampus entstehen bis Herbst 2023 eine fünfgruppige Kita und ein Studentenwohnheim mit 110 Zimmern.� Foto: Stadt Aalen

Zum Volkstrauertag fand in diesem Jahr 
zum ersten Mal eine eigene schulische 
Gedenkveranstaltung statt. Schülerinnen 
und Schüler der UNESCO-AG gestalteten 
in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasi-
ums eine Gedenkveranstaltung mit Lehr-
kräften und Schülern, an der auch Ober-
bürgermeister Frederick Brütting und die 
Vorsitzende des Elternbeirats der Schule, 
Sandra Küchler, teilnahmen. Die Veran-
staltung war Auftakt für weitere Gedenk-
feiern, die zukünftig jedes Jahr zum 
Volkstrauertag an einer Aalener Schule 
stattfinden sollen. Nicht als Alternative, 
sondern als Ergänzung für die in Aalen 
und den Teilorten stattfindenden öffentli-
chen Gedenkfeiern, so der Oberbürger-
meister in seiner Ansprache.

 „Wir denken heute an die Opfer von Krieg 
und Gewalt – an Kinder, Frauen und Män-
ner aller Völker“, führte Schulleiter Dr. 
Christoph Hatscher in die Feierstunde ein. 
Er erinnerte daran, dass das vom Bundes-
präsidenten am Volkstrauertag gespro-
chene Totengedenken 1952 auf den dama-
ligen Amtsinhaber Theodor Heuss 
zurückgehe. Und als UNESCO-Projekt-
schule habe das THG nicht nur jährlich 
den Gedenktag anlässlich der Befreiung 

des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. 
Januar begangen, sondern auch die Aale-
ner Stolperstein-Initiative bei der Verle-
gung der ersten Gedenksteine intensiv 
begleitet. Zudem seien die Themen Demo-
kratieverständnis und Menschenrechte 
wichtige Orientierungspunkte für die Un-
terrichtsgestaltung.

Anschließend schilderten Schülerinnen 
und Schüler der fünften Klasse ihre Ein-
drücke einer Radtour zu den Kriegerdenk-
mälern in Aalen und den Teilorten. 

OB Brütting bedankte sich für die „span-
nende Annäherung an diese Denkmäler, 
die manches Mal in Vergessenheit gera-
ten“. Trotz des traurigen Anlasses, freue er 
sich auch wieder an seiner alten Schule 
sein zu dürfen. „Ohne THG wäre ich nicht 
so ein politischer Mensch geworden“, sag-
te er im Rückblick auf sein Engagement als 
Schülersprecher während seiner Schulzeit 
am THG.

Am Beispiel des Aaleners Willie Klumpp 
stellte er dann die Grausamkeit des Krie-
ges dar. Der Abiturient am Schubart-Gym-
nasium, ein glühender Hitler-Anhänger, 
ist als Soldat der Wehrmacht im Alter von 

nur 21 Jahren an der Ostfront gefallen. 
Aber auch aus seiner eigenen Familienge-
schichte berichtete der Oberbürgermeis-
ter und betonte, wie wichtig es sei, dass 
man sich erinnere, gerade jetzt da es im-
mer weniger Zeitzeugen gäbe. Er betonte, 
dass „der Volkstrauertag auch Anlass sein 
soll, aus den Fehlern der Geschichte zu 
lernen“.

Anschließend trugen Schülerinnen und 
Schüler den Text des Totengedenkens von 
Theodor Heuss vor, jeweils ergänzt um 
persönliche Eindrücke, Gedanken und Ge-
fühle.

Nach einer Schweigeminute schloss die 
Gedenkfeier mit dem Musikbeitrag „Ich 
hatt‘ einen Kameraden“, vorgetragen vom 
Blechbläserensemble unter der Leitung der 
Lehrkräfte Sebastian Hahn, Martin Laske 
und Hans-Ulrich Wezstein.

Im Abschluss an die Gedenkfeier stand OB 
Brütting den Schülerinnen und Schüler für 
Diskussion und Austausch zur Verfügung. 
Dabei wurde ein weiter Bogen geschlagen 
vom aktiven Klimaschutz in Aalen über 
Bahnhalt West, Sport-und Bolzplätze, ÖP-
NV und Schulmensa.

Schüler*innen gestalten Gedenkfeier  
zum Volkstrauertag

FEIERSTUNDE AM THEODOR-HEUSS-GYMNASIUM MIT OB BRÜTTING

95. FNP-Änderung im Bereich „Hasenweide-Süd“  
in der Gemeinde Essingen
Flächennutzungsplan / Öffentliche Auslegung

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 
BauGB des Entwurfs zur Änderung des 
Flächennutzungsplans (FNP) im Bereich 
„Hasenweide-Süd“ in der Gemeinde Es-
singen, 95. FNP-Änderung vom 16. Sep-
tember 2021 (gefertigt vom Stadtpla-
nungsamt Aalen) und Begründung vom 
16. September 2021 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwal-
tungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den 
Gemeinden Essingen und Hüttlingen hat in 
seiner Sitzung am 29. Oktober 2021 den Ent-
wurf der Flächennutzungsplanänderung 
im Bereich „Hasenweide-Süd“ in der Ge-
meinde Essingen (95. FNP-Änderung) so-
wie die Begründung zur 95. FNP-Änderung 
gebilligt und seine öffentliche Auslegung 
beschlossen.

Der Entwurf zur 95. FNP-Änderung im Be-

reich „Hasenweide-Süd“ vom 16. September 
2021 und die Begründung vom 16. Septem-
ber 2021 werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 2. Dezember 2021 bis 5. Januar 
2022, je einschließlich, im Rathaus in 73430 
Aalen, Marktplatz 30, während der üblichen 
Dienststunden öffentlich zu jedermanns 
Einsichtnahme ausgelegt. 

Zur gleichen Zeit werden die Unterlagen 
auch bei den Bürgermeisterämtern in 73457
Essingen, Rathaus, Rathausgasse 9 und in 
73460 Hüttlingen, Rathaus, Schulstraße 10 
öffentlich ausgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die förm-
liche Auslegung im Sinne des § 3 Abs. 2 und 
§ 4a Abs. 4 BauGB nur im Rathaus Aalen vor-
genommen wird. Auskünfte werden dort 
durch das Stadtplanungsamt gegeben. Zu-

sätzlich wird die Auslegung auf den Rat-
häusern Essingen und Hüttlingen durchge-
führt. Als Informationsgrundlage sind die 
Unterlagen parallel auch im Internet unter 
„www.aalen.de > Entwickeln > Bauen > Bau-
leitplanung“ oder über die Adresse www.aa-
len.de/planungsbeteiligung (während des 
o. g. Zeitraumes) abrufbar. Diese Informati-
onsmöglichkeit ist ausschließlich für die 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Flächen-
nutzungsplanverfahren bestimmt. Bei ei-
ner unzulässigen Weiterverarbeitung eines 
Flächennutzungsplanentwurfes über-
nimmt die Stadt Aalen keine Gewährleis-
tung (Verbindlichkeit haben nur die Origi-
nale).
	
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 
1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a BauGB wurde 
eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und be-
wertet wurden.

Es liegen Informationen zu folgenden um-
weltrelevanten Aspekten vor:
Umweltbericht mit Bestandsbeschreibung, 
Vorbelastungen, Entwicklungsprognose 
und Eingriffsbewertung und -ermittlung zu 
den Schutzgütern
•	 	Boden: Geologie und Bodentypen, Bo-

den-/Flächennutzung
•	 	Wasser: keine Wasserschutzgebiete im 

Plangebiet
•	 	Klima und Luft: keine erheblichen Be-

einträchtigungen
•	 	Tiere und Pflanzen: Schutzgebiete, Bio-

topstrukturen und Artvorkommen
•	 	Landschafts- und Ortsbild: Bepflanzung, 

Grünflächen
•	 	Erholung / Mensch und Gesundheit: 

Naherholung, Lärmschutzmaßnahmen
•	 	Kultur- und Sachgüter: keine Beein-

trächtigungen
Sonstige umweltbezogene Stellungnahmen 
und Informationen für den Geltungsbe-
reich der 95. FNP-Änderung liegen nicht 
vor.
 
Stellungnahmen können während der 
Auslegungsfrist schriftlich, elektronisch 
(planverfahren@aalen.de), zur Niederschrift 
beim Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 
30, 73430 Aalen) oder über das im Internet 
unter www.aalen.de/planungs-beteiligung 
eingerichtete Kontaktformular abgegeben 
werden. Es wird gebeten, die volle Anschrift 
anzugeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die 95. FNP-Änderung unberücksich-
tigt bleiben können.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz
1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes in einem Rechtsbehelfsverfahren
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.

Aalen, 18. November 2021
Bürgermeisteramt Aalen

Brütting
Oberbürgermeister

Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke Aalen  
Abwasserentsorgung vom 26.09.2019 mit Änderungen  
vom 19.11.2020

Aufgrund von § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebs-
gesetzes in Verbindung mit § 14 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat der Stadt Aalen am 
28.10.2021 folgende Satzung zur Änderung 
der Betriebssatzung der Stadtwerke Aalen 
Abwasserentsorgung vom 26.09.2019 mit 
Änderungen vom 19.11.2020 beschlossen:

I. § 3 Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 
650 T€.

II.

1.	 Diese Satzung tritt am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

2.	 Gleichzeitig treten die entsprechenden 
Bestimmungen der Satzung für die 
Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung 
in der Fassung vom 26.09.2019 mit Än-
derungen vom 19.11.2020 außer Kraft.

Aalen, 29.10.2021

Frederick Brütting
Oberbürgermeister

HINWEIS:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Stadt Aalen geltend gemacht wor-
den ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Die Gesellschafterversammlung der Woh-
nungsbau Aalen GmbH hat in ihrer Sitzung 
am 15. November 2021 den Jahresab-
schluss 2020 festgestellt. Hiernach beträgt 
die Bilanzsumme 109.564.902,42 EUR. Der 
Jahresüberschuss in Höhe von 2.475.792,74 
EUR wird in voller Höhe den Anderen Ge-
winnrücklagen zugeführt.

Der Jahresabschluss 2020 der Wohnungs-

bau Aalen GmbH mit Lagebericht wird in 
der Zeit vom 6. bis 14. Dezember 2021 in den 
Geschäftsräumen der Wohnungsbau Aalen, 
Südlicher Stadtgraben 13, während der Öff-
nungszeiten ausgelegt. 
Für den Jahresabschluss 2020 wurde von 
der LIEB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Aalen, Wirtschaftsprüfer Uwe Lieb, 
am 30. Juli 2021 der uneingeschränkte Be-
stätigungsvermerk erteilt.

Jahresabschluss 2020 der Wohnungsbau Aalen GmbH

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Infos rund um Aalen finden Sie unter www.aalen.de

Katholische Kirchen:
Heilig-Kreuz-Kirche: So., 10.30 Uhr Eucha-
ristiefeier der ital. Gemeinde, 19 Uhr Eucha-
ristiefeier mit ND-Schola;  Ostalbklini-
kum:  So., 9 Uhr Gottesdienst für 
Patient*innen;  Peter u.- Paul-Kirche: So., 
9.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst;   
Salvatorkirche:  So., 10.30 Uhr Eucharis-
tiefeier; St.- Michael-Kirche: So., 10.30 Eu-
charistiefeier kroatisch/deutsch; St.-Au-
gustinus-Kirche: Sa., 9 Uhr Gottesdienst 
russ.-orth.; St.-Bonifatius-Kirche: Sa., 18.30 
Uhr Vorabendmesse;  St.-Elisabeth-Kir-
che:  So., 9 Uhr Eucharistiefeier;  St.-Tho-
mas-Kirche:  So., 10.30 Uhr Eucharistiefei-
er;  Weitere Gottesdienste:  Ev. Stadtkirche: 
Sa., 18.30 Uhr Ökumenischer Adventsbe-
ginn, Marienkirche: So., 10.30 Uhr Eucha-
ristiefeier - Kolpinggedenktag

Evangelische Kirchen:
Christuskirche:  So., 10 Uhr Gottesdienst 
mit den Konfirmanden und Posaunenchor, 
Pfarrer Astfalk;  Evangelisches Gemeinde-
haus:  So., 10 Uhr Gottesdienst am Kocher 
mit Pfr. Richter & Team So., 10 Uhr Kinder-
gottesdienst;  Johanneskirche:  Sa., 18.30 
Uhr kein Gottesdienst zum Wochenschluss 
dafür Gottesdienst um 18.30 Uhr in der 
Stadtkirche; Peter-u.-Paul-Kirche: 9.15 Uhr 
Ökum. Gottesdienst mit Pfarrerin Caroline 
Bender;  Stadtkirche:  Sa., 18.30 Uhr Ökum. 
Gottesdienst zur Adventseröffnung; So., 10 
Uhr Gottesdienst mit Dekan Drescher

Sonstige Kirchen:
Biblische Missionsgemeinde Aalen:  So., 
9.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottes-
dienst;  Ev. freikirchliche Gemeinde (Bap-
tisten): So., 10 Uhr Gottesdienst. Voranmel-
dung möglich: per Telefon 07361 37200 
oder E-Mail buero@efg-aalen.de immer 
mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr, 
Livestream und unser Schutzkonzept für 
Gottesdienste sind über www.efg-aalen.de 
abrufbar; Evangelisch-methodistische 
Kirche: So., 10.30 Uhr Gottesdienst;  Gos-
pelhouse:  So., 10 Uhr Gottesdienst;  Hoff-
nung für Alle:  So., 9.30 Uhr Gottesdienst 
und Kindergottesdienst;  Neuapostolische 
Kirche:  So., 9.30 Uhr Gottesdienst, Mi., 20 
Uhr Gottesdienst

GOTTESDIENSTE
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